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Erdwissenschaften

Schweizer Ingenieur und Architekt

Hansruedi Graf und Federico Matousek, Baden, Kurt Rey, Aarau

Nutzungsgebiete fur
Erdwarmesonden

Karte im Massstab 1:25 000 fiir den Kanton Aargau

Die Nutzung der Erdwarme fiir Hei-
zungszwecke gewinnt zunehmend
an Bedeutung, nicht zuletzt durch
die gezielte Forderung im Rahmen
des Bundesprogramms Energie
2000. Damit verbunden ist eine
stark wachsende Zahl von Gesu-
chen fiir Erdwarmesondenanlagen
an die Fachstellen der kantonalen
Verwaltungen. Um der grossen
Nachfrage nach Bewilligungen ge-
recht werden zu konnen, ist ein Ar-
beitsinstrument notwendig, das eine
schnelle und zuverlédssige Erstbeur-
teilung von Gesuchen fiir die Nut-
zung der Erdwarme mittels vertika-
ler, geschlossener Sonden bis rund
200 m Tiefe ermaoglicht.

Im Jahr 1994 wurde ein Gesamtkonzept fir
die Erarbeitung eciner «Karte der Nut-
zungsgebiete fiir Erdwirmesonden (EWS)
im Kanton Aargau im Massstab 1:25000~
erstellt. Auf der Basis dieses Konzepts wer-
den seit 1995 die einzelnen Kartenblitter
sukzessive erarbeitet. (Im folgenden wird
dieses Kartenwerk als «<EWS-Karte» be-
zeichnet.)

Zweck der Karte

Die EWS-Karte dient als einheitliche
Grundlage fiir eine rationelle Gesuchsbe-
handlung. Anhand der dargestellten Nut-
zungsgebicete soll die Bewilligungsbehor-
de in den meisten Fillen direkt entschei-
den konnen, ob eine EWS-Anlage ohne
Einschrinkungen, mit Vorbehalten bzw.
Auflagen oder tiberhaupt nicht bewilligt
werden kann.

Zugleich soll eine schnelle, einheitli-
che und nachvollziehbare Begriindung der
Bewilligungsentscheide ermoglicht wer-
den. Ebenso soll damit dem Gesuchsteller
der weitere Vorgehensweg fiir die Planung
aufgezeigt werden.

Auf der EWS-Karte sind zudem Risi-
ken dargestellt, die fir eine EWS-Anlage
aufgrund der geologischen Verhiiltnisse zu
erwarten sind. In diesem Sinn bietet die
EWS-Karte eine gewisse Dienstleistung
der Bewilligungsbehorde an den Ge-
suchsteller.

Die Erteilung der Betriebsbewilligung
fur eine EWS-Anlage wird durch die EWS-
Karte nicht prijudiziert. Dafiir sind stets
die konkreten lokalen hydrogeologischen
Verhiltnisse ausschlaggebend.

Bisherige Bewilligungspraxis

Als Grundlagen fur die Bewilligung von
EWS-Anlagen dienten im Kanton Aargau
bisher die Grundwasser- und die Gewis-
serschutzkarte. So wurden in den Gewis-
serschutzbereichen B und C EWS-Anla-
gen grundsitzlich bewilligt. Im Gewisser-
schutzbereich A wurde unterschieden, ob
Grundwasser mit einer Michtigkeit von
mehr oder weniger als 2 m vorliegt. In Ge-
bieten mit Grundwassermichtigkeiten
von tiber 2 m wurden EWS-Anlagen grund-
sitzlich nicht bewilligt. In Gebieten mit
Michtigkeiten von unter 2m (im soge-
nannten Randbereich eines Grundwasser-
vorkommens) wurden weitere Abklirun-
gen verlangt.

Die Grundwasser- und Gewisser-
schutzkarten stellen tiberwiegend ober-
flichennahe Verhiltnisse dar. Sie gentigen
daher nicht zur Beurteilung von EWS-An-
lagen von bis zu 200 m Tiefe.

EWS-Anlagen: Gefahrdungsbilder

Grundwassergefahrdung

Fir die Beurteilung der Zulissigkeit
von EWS-Anlagen spielen in erster Linie
Aspekte des Gewisserschutzes eine Rolle.
Die wesentlichsten rechtlichen Grundla-
gen diesbeziiglich sind das Bundesgesetz
iber den Schutz der Gewisser (GschG)
und die Verordnung tber den Schutz der
Gewisser vor wassergefihrdenden Fliis-
sigkeiten (VWEF). Weitere Aspekte sind in
der Wegleitung fir die Wirmenutzung
mit geschlossenen Erdwirmesonden des
Buwal dargestellt.

Die grundwassergefihrdenden As-
pekte einer EWS-Anlage liegen in mogli-
chen chemischen und physikalischen Be-
einflussungen des Grundwassers im Nor-
mal-und Storfall. Es gilt, eine mogliche Be-
cintrichtigung von genutzten oder nutz-
Grundwasservorkommen
schliessen. Im speziellen ist zu vermeiden,

baren auszu-
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dass durch die EWS-Anlage hydraulische
Kurzschliisse zwischen verschiedenen
Grundwasserstockwerken geschaffen wer-
den. Dies kann besonders dann zu quali-
tativen Beeintrichtigungen von Trink-
wasservorkommen fithren, wenn ein tie-
feres (sauerstoffarmes oder stark minerali-
siertes) gespanntes Grundwasserstock-
werk vorkommt.

Es ist ebenfalls zu vermeiden, dass
neue Fliesswege fur Schadstoffe entstehen.
Daher sollten in Altlasten-Verdachtflichen
keine EWS-Anlagen zugelassen werden,
sofern die Unbedenklichkeit nicht nach-
gewiesen ist.

Gefdhrdung der Anlage

Die technische Verwirklichung einer
EWS-Anlage kann bereits in der Erstel-
lungsphase gefihrdet sein. So kann das
Durchbohren von Karsthohlriumen er-
hebliche Schwierigkeiten bereiten. Eine
fiir die Arbeitssicherheit relevante Gefihr-
dung stellen Erdgasvorkommen (Explo-
sionsgefahr in der Erstellungs- und Be-
triebsphase) dar.

Andere ungtinstige geologische Ver-
hilwisse konnen lingerfristig zu einer Be-
schidigung der EWS-Anlage und damit zu
Storfillen fithren. Dazu zihlen Bewegun-
gen des Untergrunds (Rutschungen, Set-
zungen, Erosionsvorginge). Bestimmte
Gesteinsschichten (v.a. Anhydrit, aber
auch gewisse Tongesteine) kénnen wegen
ihres Quellverhaltens problematisch sein.
Grundwasser mit ungiinstigem Chemis-
mus kann zu Korrosionserscheinungen
fithren.

Verwendete Unterlagen

Die hydrogeologischen Verhiltnisse wer-
den aufgrund der Grundwasserkarten,
(hydro-)geologischen Karten und Publi-
kationen sowie vorhandenen hydrogeolo-
gischen Gutachten (insbesondere zu be-
stechenden EWS-Anlagen) abgeklirt. Die
ausgeschiedenen Grundwasserschutzarea-
le, Grundwasserschutzzonen sowie schutz-
zonenpflichtigen Quellen und Grundwas-
serfassungen werden der Gewisserschutz-
karte entnommen. Ausserdem werden
Untertagebauten,  Altlasten-Verdachtfli-
chen (gemiss kantonalem Altlastenkata-
ster von 1987) und Konzessionsgebiete fiir
die Salzgewinnung angegeben.

Kartenmassstab, Karteninhalte

Der Massstab 1:25000 gewiihrleistet den
Vergleich mit diversen anderen Karten-
werken, die oft verwendet werden und
stellt den besten Kompromiss zwischen
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Erdwidrmesonden-Anlagen grundsatzlich
zulédssig

Gebiete, welche sich flur die
Trinkwasserversorgung wenig
eignen und in denen eine
Gefdhrdung von Aquiferen,
Rohstoffen und der EWS-
Anlage selbst mit grosser
Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden kann.

Erdwdarmesonden-Anlagen nur mit einer
Tiefenbeschrdnkung zuldssig, falls kein
geologisches Gutachten vorliegt

Maximal erlaubte Bohrtiefe
(Aquidistanz 50 m, Pfeil zeigt
in Richtung grésserer Tiefe)

Erdwdrmesonden-Anlagen nur aufgrund
eines geologischen Gutachtens zulédssig

Festgesteinsaquifere (Karst-
gebiete) in oberflachennahen
Bereichen, in Kontakt mit
Grundwasservorkommen

— - Quellfahige Sulfatgesteine in
= oberfldichennahen Bereichen,

s  Tektonische Stérungszonen

_-~ (Uberschiebungen, Horizontal-
= verschiebungen)

Aktive Rutschungsgebiete

Grundwasserschutzzone S3

Erdwédrmesonden-Anlagen nur aufgrund
einer Risikoerkundungsbohrung und
eines geologischen Gutachtens zulidssig

Randbereiche von oberfla-
chennahen, fir die Trinkwas-
serversorgung geeigneten
Grundwasservorkommen in
Lockergesteinen

Randbereiche von oberfla-
chennahen, fir die Trinkwas-
serversorgung geeigneten
Grundwasservorkommen in
Lockergesteinen. Verdacht auf
tiefere Grundwasser-Stock-
werke in Lockergesteinen

Randbereiche von oberfla-
chennahen, fiir die Trinkwas-
serversorgung geeigneten
Grundwasservorkommen in
Lockergesteinen. Verdacht auf
tiefere Festgesteinsaquifere

Gebiete mit Verdacht auf
tiefere, evtl. fur die Trink-
wasserversorgung nutzbare
Grundwasser-Stockwerke in
Lockergesteinen

Morénenablagerungen mit
Méchtigkeiten von tiber 20 m

1
Verkleinerter Ausschnitt aus der Karte der Nut-
zungsgebiete fir Erdwarmesonden im Kanton
Aargau, 1:25 000, Blatt Aarau (teilweise fiktiv).
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamts
fur Landestopographie vom 22.11.1996

Schweizer Ingenieur und Architekt

iodlS7.

Erdwdrmesonden-Anlagen grundsitzlich
nicht zuldssig

Grundwasservorkommen in
Lockergesteinen, mit Grund-
wasserméchtigkeit > 2 m

Grundwasserschutzzonen S1
und S2 (zusammengefasst)

Grundwasserschutzareale
~— Uferbereiche von Gewassern
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Grundwasserfassungen mit
Schutzzonenpflicht

Quellen mit Schutzzonenpflicht
Bewilligte EWS-Anlagen

Mehrere EWS-Anlagen (nicht
einzeln darstellbar)

Referenz zum Erlduterungstext
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Uberblick, Ubersichtlichkeit und Aufl-
sungsgenauigkeit dar. Der Blattschnitt
stimmt mit denjenigen der Grundwasser-
und Gewisserschutzkarten des Kantons
Aargau tiberein.
Als primirer Karteninhalt sind die
Nutzungsgebiete fiir EWS-Anlagen ausge-
schieden und als farbige Flichen darge-
stellt. Es werden folgende fiinf Kategorien
unterschieden:
= Gebiete, in denen EWS-Anlagen
grundsitzlich zuldssig sind
«  Gebiete, in denen EWS-Anlagen
mit einer Tiefenbeschrinkung, aber
ohne geologisches Gutachten zulissig
sind

= Gebiete, in denen EWS-Anlagen nur
aufgrund eines geologischen Gutach-
tens zulissig sind

= Gebiete, in denen EWS-Anlagen nur
aufgrund einer Risikoerkundungs-
bohrung und eines geologischen Gut-
achtens zulissig sind

= Gebiete, in denen EWS-Anlagen
grundsitzlich nicht zuldssig sind

Ubersignamren werden zur genaueren

Charakterisierung der lokalen Verhilt-

nisse verwendet, sofern diese massgeben-

den Einfluss auf die Zuteilung eines Ge-

biets zu einem bestimmten Nutzungsge-

biet haben.

Folgende Elemente werden angegeben:
= Gebiete mit erhohtem Rutschungs-

potential
« kiesreiche Morinen
»  Verdacht auf tefliegende Grundwas-

servorkommen in Locker- und Fest-
gesteinen
= Verdacht auf besonders quellfihige

Gesteine (Anhydrit)
= Karstaquifere, die nicht in Kontakt zu

nutzbaren Grundwasservorkommen

stehen

= ohne geologisches Gutachten maxi-
mal zulissige Bohrtiefen (Isohypsen)

= Grundwasserschutzzonen S1, S2 (zu-
sammengefasst) und S3 mit zugehori-
gen Quellen bzw. Grundwasserfas-
sungen

«  Grundwasserschutzareale

= schutzzonenpflichtige Quellen, fiir die
noch keine Schutzzonen ausgeschie-
den wurden

= Mineral- und Thermalquellen

«  Uferschutzzonen von stehenden und
fliessenden Gewiissern

= Nutzungskonflikte zur Rohstoffge-
winnung (Salz)

«  Altlasten-Verdachtflichen

«  bestechende EWS-Anlagen

«  bestchende grossere Untertagebauten

(Tunnels, Bergwerke)

Spezielle Hinweisziffern verweisen auf die
Erliuterungen, die zu den einzelnen Kar-
tenblittern erstellt werden.

Schweizer Ingenieur und Architekt

In der Karte nicht dargestelite
Aspekte

Gewisse Aspekte von EWS-Anlagen kon-

nen in der Karte nicht dargestellt werden,

weil zum heutigen Zeitpunkt nicht genii-
gend Informationen tber ihr Gefihr-
dungspotential vorliegen:

= Erhohte Gefahr von Erdgasvorkom-
men: im Kanton Aargau liegen bis
heute zu wenig zuverlissige Informa-
tionen vor, um eine Gefihrdung ge-
bietsmissig gentigend genau abschit-
zen zu kOnnen.

« Korrosives Grundwasser: solche
Wiisser konnen in grosserer Tiefe
praktisch tberall auftreten.

= Verdacht auf Quellung in Tongestei-
nen: die bisherigen Erfahrungen ma-
chen keinerlei Beeintrichtigungen
von EWS-Anlagen erkennbar.

Beziiglich der Langzeitsicherheit von

EWS-Anlagen in besonders quellfihigen

Gesteinen oder in Storungszonen konnte

ein langfristiges Uberwachungsprogramm

fir ausgewihlte bestehende Anlagen
wichtige Erkenntnisse bringen.

Die Nutzungsgebiete

EWS-Anlagen grundsaétzlich zuldssig

In Gebieten, die sich fiir die Trink-
wasserversorgung wenig eignen und in
denen eine Gefihrdung von Aquiferen,
Rohstoffen und der EWS-Anlage selbst
mit grosser Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden kann, sind EWS-Anla-
gen grundsitzlich zuldssig. In Ausnahme-
fillen konnen aber auch hier nutzbare
Grundwasservorkommen auftreten. In
diese Kategorie fallen:

= Gebiete mit Festgesteinen, die in der
Regel keine bedeutenden Grundwas-
servorkommen beinhalten und in
denen von einer weniger als 20m
michtigen Bedeckung durch gering
bis missig durchlissige Lockergestei-
ne (Morinen, lehmiger Hangschutt
etc.) ausgegangen werden kann.

«  Gebiete mitFestgesteinen, die zwar als
Karstaquifere wirken konnen, die
aber nicht in Verbindung mit nutzba-
ren Grundwasservorkommen stehen.

EWS-Anlagen nur mit Tiefen-
beschrinkung zuldssig

In Gebieten, in denen in Tiefen von
wcnigcr als 200 m Gesteine zu erwarten
sind, die eine mogliche Gefihrdung dar-
stellen, sind EWS-Anlagen nur mit einer
Beschrinkung  der Bohrtiefe  zulissig.
Diese wird mittels Isohypsen angegeben.
Falls eine grossere Bohrtiefe angestrebt
wird, muss cin geologisches Gutachten die
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Zulissigkeit aufzeigen. So ausgeschieden

werden:

«  Gebiete mit Verdacht auf tiefer lie-
gende Karstaquifere, die mit nutzba-
ren Grundwasservorkommen in Ver-
bindung stehen kénnten.

= Gebiete mit Verdacht auf tieferliegen-
de Gesteine mit erhohter Quellfihig-
keit (Anhydrit).

EWS-Anlagen nur aufgrund eines

geologischen Gutachtens zuldssig
In Gebieten, in denen in Ober-

flichennihe (d.h. in weniger als 50 m

Tiefe) Gesteine vorkommen, die eine

mogliche Gefihrdung darstellen, muss ein

geologisches Gutachten die Zulissigkeit

einer Anlage aufzeigen. Dies gilt fiir:

=«  Gebiete mit an der Oberfliche auf-
geschlossenen  Festgesteinsaquiferen
(Karstgebiete), die in Verbindung mit
nutzbaren Grundwasservorkommen
stehen konnten.

= Gebiete mit anhydrithaltigen Gestei-
nen

= Storungszonen

Ein geologisches Gutachten wird auch ver-

langt in:
«  Gebieten mit erhéhtem Rutschungs-
potential

«  Grundwasserschutzzonen S3

«  Gebieten mit Nutzungskonflikt zur
Salzgewinnung

«  Gebieten, die tiber grosseren Unterta-
gebauten liegen (Tunnels, Bergwer-
ke). Fiir Bohrungen ist ein gebiihren-
der seitlicher Abstand zu berticksich-
tigen.

EWS-Anlagen nur aufgrund von

Risikoerkundungsbohrung und geo-

logischem Gutachten zuladssig
Mittels geologischem Gutachten und

Risikoerkundungsbohrung  muss  der

Nachweis erbracht werden, dass durch die

Erstellung einer EWS-Anlage keine Ge-

fihrdung fir das Grundwasser entsteht.

Konkret gilt dies fiir folgende Gebiete:

« Randbereiche von oberflichennahen,
fir die Trinkwasserversorgung ge-
eigneten Grundwasservorkommen.
Wegen der natiirlichen Heterogenitit
des Untergrunds ist die tatsichliche
Grundwasserfiihrung solcher Gebiete
und damit deren Bedeutung fir die
Trinkwassergewinnung  oft  nicht
genau bekannt.

« Randbereiche von oberflichennahen,
fiir die Trinkwasserversorgung geeig-
neten Grundwasservorkommen, bei
denen der Verdacht auf tiefere Grund-

in Locker- oder

Festgesteinen besteht. Hier besteht

das Risiko der Kurzschliessung von

Aquiferen.

wasserstockwerke
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«  Gebiete, in denen Verdacht auf tiefere
Grundwasserstockwerke in Locker-
gesteinen besteht, deren Lage und Be-
deutung fiir die Trinkwasserversor-
gung nicht bekannt sind.

=« Gebiete mit kiesreichen Morinenab-
lagerungen von mehr als 20 m Mich-
tigkeit. Diese konnen bisher unbe-
kannte nutzbare Grundwasservor-
kommen bergen.

«  Altlasten-Verdachtflichen ohne Un-
bedenklichkeitsnachweis.

EWS-Anlagen grundsiétzlich nicht

zulassig
In folgenden Gebieten sollte keine Be-

willigung erteilt werden:

«  Gebiete mit Grundwasservorkom-
men, die sich fiir die Trinkwasserver-
sorgung eignen, d.h. Grundwasser-
vorkommen in Schottern mit einer
Grundwassermichtigkeit von iiber
2m sowie Gebiete, in denen gemiiss
Grundwasserkarte solche Vorkom-
men erwartet werden.

«  Grundwasserschutzzonen S1, S2

«  Grundwasserschutzareale

«  Schutzbereiche von Mineral- und
Thermalquellen, falls ein erhohter
Schutz erforderlich ist.

«  Uferbereiche von Gewissern: 6 m Ab-
stand bei Bichen, 12 m bei Fliissen und
Seen. Damit wird auch einer Gefihr-
dung von EWS-Anlagen durch Ero-
sion vorgebeugt.

Schweizer Ingenieur und Architekt
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Mittel der Vorabkldrung

In gewissen Nutzungsgebieten werden ein
geologisches Gutachten und zum Teil zu-
sdtzlich eine Risikoerkundungsbohrung
fiir die Bewilligung einer EWS-Anlage ver-
langt. Das geologische Gutachten soll die
in der EWS-Karte dargestellten sowie die
weiteren moglichen Gefihrdungen be-
handeln und geeignete Vorgehensweisen
oder Massnahmen zu deren Bewiltigung
vorschlagen.

Die Risikoerkundungsbohrung be-
zweckt eine Abklirung der konkreten lo-
kalen hydrogeologischen Verhiltnisse in
Gebieten, in denen keine ausreichenden
Kenntnisse tiber den Aufbau des Unter-
grunds bestehen.

Schlussbemerkungen

Die EWS-Karte stellt weitgehend eine In-
terpretation von Oberflicheninformatio-
nen dar. Im Verhiltnis zur Fliche liegen nur
wenige tiefe Bohrungen vor. Deshalb be-
stehen lokal erhebliche Ungewissheiten
tiber den geologischen Aufbau des Unter-
grunds. Von grosser Bedeutung sind daher
eine fachgerechte Betreuung, Dokumen-
tation und Auswertung von EWS-Anla-
gen. Diese kénnen so zur stindigen Ver-
besserung der Beurteilung von Gesuchen
und zu einer Weiterentwicklung hin zur
okologisch und 6konomisch optimalen
Anlage beitragen.

Die EWS-Karte kann ebenfalls als Ele-
ment einer sinnvollen, umfassenden Be-
wirtschaftung der Erdwiirme dienen.

Erste Erfahrungen mit der EWS-
Karte

Bisher wurden vier Blitter der EWS-Karte
erstellt (Baden, Wohlen, Aarau, Schoft-
land). Es zeichnet sich allgemein eine Zeit-
ersparnis bei der Beurteilung von Gesu-
chen fir EWS-Anlagen ab. Besonders po-
sitiv wirkt sich die Arbeit mit der Karte in
Gebieten mit schwierigen hydrogeologi-
schen Verhiltnissen aus. Die Begriindung
des Bewilligungsentscheids und die Anga-
be von Randbedingungen fiir die weitere
Projektierung einer Anlage werden damit
wesentlich vereinfacht.

Pilot- und Demonstrationsanlagen des Bundes und der Kantone

Othmar Humm, Ziirich

Heizkraftwerk konvertiert Holz
in Warme und Strom

Die Technologien zur kombinierten
Erzeugung von Elektrizitidt und
Warme sind keineswegs neu. Was
die Technik anbelangt, handelt es
sich bei den beiden Heizkraftwer-
ken Meiringen und Ormalingen ge-
wissermassen um ein Comeback.
Neu sind dagegen die Konfiguration
als Drei-Kessel-Anlage mit hoher
Versorgungssicherheit, die strikte
Orientierung an den Kriterien der
Wirtschaftlichkeit und die konse-
quente Einbettung in die holz- und
energiewirtschaftlichen Strukturen
der Region.

Vergleich von Verbrennungsmotor
und Dampferzeuger

Holzbeschickte Wirmekraftkopplungsan-
lagen sind zweistufige Systeme: Der in ei-
nem Dampfkessel erzeugte Dampf treibt
eine Dampfmaschine an. Der Umweg tiber
den Dampf spricht an sich gegen feste
Brennstoffe als Primirenergietriiger zur
Stromerzeugung in WKK-Anlagen. Im
Vergleich zu gasbefeuerten WKK-Anlagen
sind die spezifischen Investitionskosten
wegen der zusitzlichen Dampferzeuger-
stufe um rund 40% hoher bei gleichzeitig
geringeren elektrischen Wirkungsgraden.

Adresse der Verfasser:

Hansruedi. Graf, Dr. sc. nat., dipl. Geologe ETH,
Federico Matousek, Dr. sc. nat., dipl. Geologe
ETH, Marousek, Baumann & Niggli AG, Mi-
derstrasse 8, 5401 Baden, Kuit Rey, dipl. Masch.-
Ing. HTL, Baudepartement des Kantons Aar-
gau, Abteilung Umweltschutz, Entfelderstrasse
(Buchenhof), 5001 Aarau.

Wihrend Blockheizkraftwerke mit Gas-
motoren aus 100% Treibstoff-Input 30%
Strom und 60% (nutzbare) Wirme gene-
rieren, sind es in kleinen Dampfkraftwer-
ken nur zwischen 10% und 20% Elektrizi-
tit - der Rest fillt als Wirme an [1]. Die-
sen thermodynamischen Eigenschaften ste-
hen zwei gewichtige Vorteile gegeniiber:
Dampfkraftwerke konvertieren auch nach-
wachsende, sogenannte CO,-neutrale
Brennstoffe in Elektrizitit, und die Ein-
kopplung der erzeugten Wiirme in einen
wasserfiihrenden  Wirmeverbund lisst
sich mit kleinen Verlusten bewerkstelli-
gen. Unter 6kologischen Gesichtspunkten
konnte das mehr als 200 Jahre alte Verfah-
ren der Dampfmaschine, das fiir viele An-
wendungen vom Verbrennungsmotor ver-
dringt wurde, eine Neubewertung erfah-
ren (Bild 1).

Der Vollstindigkeit halber seien noch
zwel weitere Maschinen zur Stromerzeu-
gungaus Holz erwihnt: der Stirling-Motor
- mit dusserer Verbrennung - und der Ver-
gaser. Der Stirling-Maschine haften nach

7




	Nutzungsgebiete für Erdwärmesonden: Karte im Massstab 1:25000 für den Kanton Aargau

